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Erhaltungssatzung Neuenheim – zwischen Mönchhofstraße und 
Hainsbachweg sowie zwischen Quinckestraße und Bergstraße 

 

Protokoll der Bürgerinformationsveranstaltung im Rahmen der Offenlage am 29.1.2015  
von 18:00 – 20:15 Uhr im Bürgerzentrum Neuenheim, Lutherstraße 18 
  
 
Protokoll :  Herr Rudolf - Stadtplanungsamt 

Herr Brom – Büro Merz, Ökologie und Umweltplanung 
Frau v.Bothmer-Eichkorn – Stadtplanungsamt 
 

Frau von Bothmer-Eichkorn begrüßt die Anwesenden und legt das Verfahren zur Erstellung einer 
Erhaltungssatzung und die avisierte Zeitkette dar. 

Anschließend erläutert sie die elementaren Inhalte der Erhaltungssatzung. Ergänzend hierzu stellt 
Herr Brom vom Büro für Ökologie und Umweltplanung das dazugehörige Landschaftsgutachten 
vor. 
 
Frau Dagmar Gebhardt moderiert die Veranstaltung und alle Punkte, die nicht direkt von den 
Fachplanern beantwortet werden können, werden von ihr auf einer Moderationstafel stichwortartig 
festgehalten und bei Mehrfachnennung darauf verwiesen. Die Fotografie davon liegt dem Protokoll 
als Anlage bei.  

Es liegen bei der Informationsveranstaltung Exemplare der „Bürgerinformation der Stadt 
Heidelberg zur Erhaltungssatzung Neuenheim“ aus, die sich interessierte Bürgerinnen und Bürger 
als kurze Zusammenfassung mitnehmen können. 

Im Folgenden werden die gestellten Fragen oder auch Anregungen thematisch sortiert aufgeführt: 

 

1 Geltungsbereich 

• Warum wurden aus dem Geltungsbereich der Erhaltungssatzung verschiedene Bereiche, 
im besonderen Mönchhof- und Kepplerschule, ausgeklammert?  

Bei den herausgenommenen Arealen handelt es sich um Bereiche, die aufgrund ihrer 
baulichen Eigenart nicht zum Ensemble des Gebiets der Erhaltungssatzung passen. 
 
• Warum wurde die Bebauung östlich der Bergstraße nicht in den Geltungsbereich 

aufgenommen? 

Der Städtebau östlich der Bergstraße weist nicht die stadtbildprägende Ensemblewirkung 
des Geltungsbereichs (Blöcke offener Villen- und Stadthausbebauung entlang einer 
Bauflucht, mit Vorgartenzone und grünem Hausgartenkern) auf. Daher wurde dieser Bereich 
nicht in diese Satzung mit aufgenommen. 
 
• Warum wurde gerade für dieses Gebiet eine Erhaltungssatzung erarbeitet und wie sieht 

es mit weiteren Bereichen von Neuenheim aus wie z.B. Uferstraße? Wie werden Gebiete 
behandelt, die nicht im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung liegen? 
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Der Geltungsbereich wurde als zusammenhängendes städtebauliches Ensemble erkannt 
und soll deshalb gemäß Gemeinderatsbeschluss in einer Satzung unter Schutz gestellt 
werden. Sofern für ein Gebiet weder eine Erhaltungssatzung noch ein Bebauungsplan 
vorliegt, erfolgt eine Beurteilung nach § 34 BauGB. Demnach muss sich eine neue Bebauung 
nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise sowie der überbaubaren 
Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen.  
Nach Satzungsbeschluss der aktuellen Satzung wird eine weitere Erhaltungssatzung folgen, 
die voraussichtlich im Süden angrenzt und bis an den Neckar gehen wird. Diese benannte 
Erhaltungssatzung wird dann jedoch vermutlich verschiedene stadtbildprägende Bereiche 
unterschiedlichen Städtebaus beinhalten. 

• Was passiert nördlich der Blumenthalstraße? Wie groß ist der Druck von Investoren in 
Neuenheim? 

Beide Fragen betreffen nicht die Erhaltungssatzung Neuenheim. Der Bereich gehört zu 
Handschuhsheim. Die Frage zu dem Druck von Investoren kann weder pauschal noch im 
Rahmen dieser Bürgerinformationsveranstaltung beantwortet werden. 

 

2 Neubau Ecke Mönchhofstraße Lutherstraße  

• Ist der geplante Neubau auf dem Gelände des ehemaligen Dekanats (Mönchhofstraße 
Ecke Lutherstraße) mit der Erhaltungssatzung vereinbar?  

Die Bauvoranfrage wurde vor Aufstellungsbeschluss der Erhaltungssatzung beschieden, 
sodass dieser Bauvorbescheid rechtsgültig ist.  
 
• Grundstück Mönchhofstraße/ Ecke Lutherstraße: Kann die Bauvoranfrage, sofern sie 

nach Aufstellungsbeschluss der Erhaltungssatzung gestellt wurde, zurückgestellt 
werden? Besteht die Möglichkeit einer Veränderungssperre? 

Bauvorhaben, die die Planung wesentlich erschweren oder unmöglich machen, können nach 
Aufstellungsbeschluss bis zu 12 Monate zurückgestellt werden. Der Gemeinderat hat zudem 
die Möglichkeit eine Veränderungssperre für den Bereich als Satzung zu erlassen. 
 
• Die Bauvoranfrage zum ehemaligen Dekanatshaus fügt sich gemäß § 34 BauGB nicht 

ein. 

Über laufende Baugenehmigungsverfahren kann zu diesem Zeitpunkt keine Auskunft erteilt 
werden. 
 
• Wie ist in diesem Zusammenhang eine geänderte Bauvoranfrage nach 

Aufstellungsbeschluss der Erhaltungssatzung zu sehen? 

Im Fall einer Änderung der Bauvoranfrage besteht nach Aufstellungsbeschluss die 
Möglichkeit dieses Vorhaben bis zur Rechtskraft der Erhaltungssatzung für einen Zeitraum 
von bis zu 12 Monaten zurückzustellen und dann gemäß den Zielen der Erhaltungssatzung 
zu beurteilen. Jedoch gilt dies nur für die geänderten Teile, die nicht bereits positiv 
beschieden wurden. 
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3 Astronomisches Recheninstitut Mönchhofstraße 12-14 

• Schützt die Erhaltungssatzung vor neuer Bebauung und wird die Parkanlage von 
jeglicher Bebauung freigehalten? Und wie verhält es sich mit dem Baustil des Anbaus? 

Für die Parkanlage gibt es die eindeutige Formulierung die durch den Gemeinderat 
beschlossen wurde, dass die Parkanlage von jeglicher Bebauung freigehalten werden muss. 
Das Nebengebäude hat so wie es da steht Bestandsschutz, die Erhaltungssatzung greift 
lediglich bei Veränderungen.  
 

• Das gesamte Gelände Mönchhofstraße 12 sollte in den Texten als Mönchhofstraße 12/14 
bezeichnet werden. 

Die in diesem Zusammenhang angesprochene Textpassage bezieht sich auf die Betrachtung 
der stadtbildprägenden Solitäre. Hier ist die Mönchhofstraße 12 zu nennen, die Nummer 14 
nicht. Ansonsten wird bis zum Satzungsbeschluss überprüft, ob eine Änderung der textlichen 
Begründung an anderer Stelle notwendig und sinnvoll ist. 
 
• Areal Mönchhofstraße 12-14 soll erhalten bleiben. 

Ist in der Erhaltungssatzung so vorgesehen. 
 
• Setzt sich das Baurechtsamt bei Bauanfragen zum Astronomischen Recheninstitut (ARI) 

mit dem Stadtplanungsamt ins Benehmen? 

Bei städtebaulich wichtigen Fragen, wie denen zum ARI, fordert das Amt für Baurecht und 
Denkmalschutz das Stadtplanungsamt zu einer städtebaulichen Stellungnahme auf. Frau von 
Bothmer-Eichkorn geht davon aus, dass bei Bauanfragen zum ARI auch der Gemeinderat 
informiert wird. 
 
• Der Park ARI muss erhalten bleiben. Mönchhofstraße 12 muss in Mönchhofstraße 12-14 

geändert werden. 

Thema wurde bereits angesprochen. 

• Vorschlag an die Verwaltung, das Flurstück der Villa unabhängig von Adresse immer mit 
Flurstücksnummer zur eindeutigen Beschreibung des Gesamtgrundstückes benennen. 

Berücksichtigung dieses Einwandes wird geprüft.  

• Das Ensemble um das ARI sollte explizit als zusammenhängender Bereich des 
Englischen Viertels hervorgehoben und gesondert betrachtet werden. 

Die genannten Gebäude sind Teil des Geltungsbereiches, wie alle anderen auch und sollten 
nicht als wichtiger als die anderen hervorgehoben werden, was eine nicht städtebaulich 
gerechtfertigte Zurückstufung der übrigen Bereiche bedeuten würde. Der kulturell soziale 
Zusammenhang dieser Bauten aus einer Phase von ca. 30 Jahren Stadtgeschichte wird 
erwähnt aber nicht als prioritär gewichtet. 
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• Begriff „altes Englisches Viertel“ zur besseren Identifikation erwähnen. 

Dieser Begriff hat weder städtebaulich noch architektonische Relevanz. Er kann jedoch einen 
historisch, kulturellen sozialen Zusammenhang dieser Gebäude bzw. der damaligen Nutzer 
beschreiben. Die Erhaltungssatzung ist jedoch ein städtebauliches Planungsinstrument und 
es muss mit derartigen Schlagwörtern behutsam umgegangen werden.  

• Eine Veränderungssperre für den Bereich der Mönchhofstraße 12 – 14 ist zwingend zu 
erlassen. 

Eine Veränderungssperre wird zurzeit aufgrund der Möglichkeit Bauvorhaben für bis zu 12 
Monate zurück zu stellen und der geplanten Zeitkette als nicht notwendig erachtet. Kommt es 
zu Verzögerungen in der Zeitkette kann eine Veränderungssperre erlassen werden. 

 

4 Umgang mit Erhaltungssatzungen und anderen 
Planungsinstrumenten 

• Wie verhält es sich in Bereichen in denen sowohl ein Bebauungsplan als auch eine 
Erhaltungssatzung gelten? 

An Stellen wo sowohl ein Bebauungsplan als auch eine Erhaltungssatzung gelten, sollten 
sich die beiden Instrumente in ihren Aussagen nicht widersprechen. 

• Werden die anderen Erhaltungssatzungen in Heidelberg eingehalten? 

Alle Erhaltungssatzungen werden von der Stadtverwaltung bei der Beurteilung und 
Genehmigung von Bauvorhaben in Geltungsbereichen einer Erhaltungssatzung angewendet. 

• Wie verhalten sich § 34 BauGB und eine Erhaltungssatzung zueinander? 

Mit dem § 34 BauGB werden andere Regelungen als mit einer Erhaltungssatzung definiert. 
Der § 34 bleibt gültig, eine Erhaltungssatzung trifft jedoch zusätzliche Regelungen. 

• Musste schon mal zurückgebaut werden? 

Ja. 

• Die Einhaltung der Gesetze wird angemahnt. 

• Bei der Begründung ist dringend auf die juristisch unterschiedlich greifende Bedeutung 
der Worte „sollte“, „soll“ und „muss“ zu achten. 

• Vertragsstrafe für Nichteinhaltung der Satzung sei viel zu gering – 25.000€ wird von 
liquiden Investoren mit eingerechnet und gerne bezahlt. 

Der Betrag der Geldbuße bei Ordnungswidrigkeit ist im Baugesetzbuch (BauGB)  
§ 213 Absatz 4 Nr.4 verbindlich festgeschrieben und bietet keinen Variationsspielraum. Diese 
Geldbuße ist jedoch mit einer Rückbauverfügung kombinierbar und ermöglicht keinen 
Freikauf von der Einhaltung der Gesetze. 

• Unterstellung, dass dem Oberbürgermeister gut bekannte Investoren immer wieder 
bekommen, was sie wollen. 
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5 Großbaumbestand und Tiefgaragenneubauten 

• Es wird ein Konflikt beim Bau von Tiefgaragen mit Großbaumbestand gesehen. 

Der Großbaumbestand ist grundsätzlich zu erhalten. Eine Tiefgarage auf einem Grundstück 
mit Großbaumbestand ist somit nicht mit den Zielen der Erhaltungssatzung vereinbar. Die 
vorgesehene Erdüberdeckung von mind. 1,5 m reicht aus, um einen neuen Baum zu 
pflanzen.  

• In der Mönchhofstraße 9 wurden die Baufluchten nicht eingehalten – Bei Hinweis und 
Nachfrage einer Nachbarin gab es angeblich beim Baurechtsamt die Antwort, man könne 
es ja vermessen lassen und die Kosten selber tragen. 

• Es wird auf den Umgang mit dem Großbaumbestand an der Mönchhofstraße 9 (Neubau 
gegenüber des Astronomischen Recheninstitutes) hingewiesen. Der Investor habe sich 
durchgesetzt. Bis zur Gehwegkante sei das Grundstück mit der Tiefgarage unterkellert, 
kein Baumwuchs sei mehr möglich, auch Nachbarbäume mussten fallen bzw. sind durch 
Wegfall der Bäume auf dem Grundstück gefährdet. 

 

6 Neubau Hainsbachweg 2/1 

• Müssen bei dem Bauvorhaben Hainsbachweg 2/1 die Ziele der Erhaltungssatzung 
eingehalten werden? 

Auch über dieses laufende Verfahren kann keine Auskunft erteilt werden, grundsätzlich sind 
aber nach Aufstellungsbeschluss die Ziele einer Erhaltungssatzung zu berücksichtigen. 

 

7 Unmut über Vorgehensweise der Verwaltung 

• Neubauvorhaben, die keine Vorgartenzone mehr haben wurden genehmigt. 

• Allgemeine Kritik am Baurechtsamt. Keine große Glaubwürdigkeit bezüglich Einhaltung 
der Bauvorschriften. Daher Apell auf eindeutige Formulierungen zu achten. 

• Zweifel, dass dieses weitere Regelwerk anders als bisher berücksichtigt wird und zu den 
erhofften Zielen führt. Frust über bisherigen Umgang mit Planungsinstrumenten in 
Neuenheim.  

• Zu wenig Kontrolle der genehmigten Vorhaben – Beispiel: eine genehmigte Garage im 
Bereich wurde in der Vergangenheit kurzfristig als Wohnhaus realisiert, Hinweis beim 
Baurechtsamt soll nicht weiter ernst genommen oder verfolgt worden sein.  

Die Bürgerinitiative übergibt am Ende der Veranstaltung eine schriftliche Stellungnahme zur 
Erhaltungssatzung an Vertreter des Stadtplanungsamts und Teilnehmer des Termins. 
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Anlage: Fotografie der Moderationstafel 
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